
ZBB 2022, 139
BGB §§ 164, 177
Zustandekommen eines Darlehensvertrags bei Streit über die Echtheit der Unterschrift des
Darlehensnehmers
OLG Saarbrücken, Urt. v. 21.07.2021 – 4 U 33/20 (LG Saarbrücken), ZIP 2021, 2223

Leitsatz des Gerichts:
Ist die Echtheit der Unterschrift des Darlehensnehmers streitig, kann es für das
Zustandekommen des Vertrags ausreichen, wenn die Bank ihr Hilfsvorbringen beweist, dass
der Darlehensnehmer ein allfälliges Handeln eines Dritten unter seinem Namen jedenfalls
genehmigte.
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